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§ 47 ArzteG 1998 Wohnsitzarzt

ArzteG 1998 - Arztegesetz 1998

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Zur selbstandigen Berufsausiibung berechtigte Arztinnen/Arzte, die ausschlieRlich solche &rztliche Tatigkeiten
auszuliben beabsichtigen, die weder eine Ordinationsstatte (§ 45 Abs. 2) erfordern noch in einem
Angestelltenverhaltnis (8 46) ausgelbt werden, wie insbesondere Erstellung von Aktengutachten, Vertretungen in
Ordinationsstatten, arbeitsmedizinische und schularztliche Tatigkeiten, Teilnahme an arztlichen Not- und
Bereitschaftsdiensten oder organisierten Notarztdiensten, Tatigkeiten an Einrichtungen der Epidemieversorgung
oder im Rahmen von Arztebereitstellungsdiensten, haben der Osterreichischen Arztekammer den Wohnsitz,
sollte ein solcher im Bundesgebiet nicht gegeben sein, den Ort der Tatigkeiten, unverzuiglich bekannt zu geben.
Dieser Ort entspricht der Wohnadresse gemaR § 27 Abs. 1 sowie dem Wohnsitz gemaR §§ 27 Abs. 10, 29 Abs. 2,
63,68 Abs.4Z 1 und 145 Abs. 1Z 3.

2. (2)Werden die im Abs. 1 genannten Tatigkeiten jedoch von einem niedergelassenen oder angestellten Arzt
ausgelibt, ist dieser als niedergelassener oder angestellter Arzt in die Arzteliste einzutragen.

3. (3)Vor der Eintragung in die Arzteliste @ 27) hat die Osterreichische Arztekammer zu priifen, ob die
Voraussetzungen der Abs. 1 oder 2 gegeben sind.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/46
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/27
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/27
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/27
file:///

	§ 47 ÄrzteG 1998 Wohnsitzarzt
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


